
 

 

Mündliche Prüfung 
OAPVO § 16 

(1) Die mündliche Prüfung wird als Einzelprüfung durchgeführt. Sie dauert in der Regel 20 
Minuten. [...] 

(2) Die mündliche Prüfung besteht aus zwei Aufgaben, die dem Prüfling zur Vorbereitung 
schriftlich vorgelegt werden. Die Aufgaben für die mündliche Prüfung stellt die Prüferin oder 
der Prüfer im Einvernehmen mit der oder dem Vorsitzenden des Fachausschusses. Die 
oder der Vorsitzende des Fachausschusses kann eine Änderung der Aufgabenstellung 
verlangen. Die Aufgaben, die unterrichtlichen Voraussetzungen und die sich daraus 
ergebenden fachlichen Anforderungen der Aufgaben werden den Mitgliedern des Fach-
ausschusses drei Unterrichtstage vor der mündlichen Prüfung ausgehändigt. Die fach-
lichen Anforderungen richten sich nach den Lehrplänen für die Oberstufe. Die mündliche 
Prüfung darf keine inhaltliche Wiederholung der schriftlichen Leistungsnachweise der 
Qualifikationsphase oder der schriftlichen Prüfung sein. Sie darf sich nicht auf Sachgebiete 
eines Schulhalbjahres beschränken. [...] 

(3) Die Prüflinge bereiten sich unter Aufsicht einer Lehrkraft vor. Zur Vorbereitung darf der 
Prüfling nur das von der Schule gestellte Papier und die genehmigten Hilfsmittel benutzen. 
Die Vorbereitungszeit beträgt 30 Minuten. Mit Genehmigung der Abiturprüfungskom-
mission darf die Vorbereitungszeit auf höchstens eine Zeitstunde verlängert werden, wenn 
dies für experimentelle oder gestalterische Aufgaben notwendig ist. Bei experimentellen 
Aufgaben übernimmt eine fachkundige Lehrkraft die Aufsicht und achtet auf die Einhaltung 
der Sicherheitsbestimmungen. 

(4) Der Prüfling behandelt die ihm gestellten Aufgaben in selbst gewählter Reihenfolge zu-
nächst in freiem Vortrag, bei dem er seine während der Vorbereitungszeit angefertigten 
Aufzeichnungen benutzen kann. In einem anschließenden Prüfungsgespräch soll er er-
gänzende oder weitergehende Kenntnisse und Fähigkeiten nachweisen. 

 

Präsentationsprüfung 
OAPVO § 17 

(1) Eine Präsentation ist ein medienunterstützter Vortrag mit anschließendem Kolloquium; 
auch naturwissenschaftliche Experimente sowie musikalische oder künstlerische Dar-
bietungen sind mögliche Bestandteile. Die Präsentation kann eine fachübergreifende 
Themenstellung umfassen, muss aber den Schwerpunkt in dem von der Schülerin oder 
dem Schüler gewählten Fach haben. 

(2) Die Schülerin oder der Schüler erhält die Aufgabe für die Präsentation so, dass sie oder er 
vier Schulwochen Zeit zur Bearbeitung hat. Die Präsentationsprüfung wird als Einzel-
prüfung durchgeführt. Spätestens 10 Tage vor dem Kolloquium muss eine schriftliche 
Dokumentation über den geplanten Ablauf der Präsentation mit allen Präsentationsinhalten 
der Prüferin oder dem Prüfer übergeben werden. Sie ist nicht Grundlage der Beurteilung, 
sondern dient der Vorbereitung des Kolloquiums. Das Kolloquium findet vor dem Fachaus-
schuss statt. 

(3) Die Präsentationsprüfung gliedert sich in: die selbstständige Präsentation durch die 
Schülerin oder den Schüler und das Kolloquium. Die selbstständige Präsentation umfasst 
höchstens 10 Minuten, das Kolloquium mindestens 20 Minuten. 

 

 

Besondere Lernleistung 
OAPVO § 18 

(1) Eine besondere Lernleistung kann entweder als eine der Leistungen des Blocks I gemäß 
§ 20 Absatz 4 oder als zusätzliche Prüfungsleistung gemäß § 20 Absatz 6 (Block II) ins 
Abitur eingebracht werden. Die Arbeit an der besonderen Lernleistung wird von einer 
Lehrkraft der Schule betreut. Die Arbeit ist auf ein Jahr begrenzt. Die Schule legt den 
Abgabetermin fest. Der Beginn der Arbeit sowie der Abgabetermin müssen in der schrift-
lichen Dokumentation vermerkt werden. Lässt sich die besondere Lernleistung einem 
Aufgabenfeld zuordnen, gilt sie gemäß § 8 Absatz 2 Satz 3 Nummer 3 als Abiturprüfungs-
fach. 

(2) Die schriftliche Dokumentation soll nicht weniger als 20 und nicht mehr als 30 Seiten 
umfassen. Die Schülerin oder der Schüler fügt auf einem gesonderten Blatt die mit Unter-
schrift versehene Versicherung bei, dass die Arbeit ohne fremde Hilfe angefertigt worden 
ist und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt worden sind. Der Umfang 
der schriftlichen Dokumentation aus Wettbewerbsleistungen, die im Rahmen von Bundes-
wettbewerben erbracht werden, wird durch Erlass geregelt. 

(3) Gruppenarbeiten sind nicht zulässig; die individuelle besondere Lernleistung kann aber 
aus der gemeinsamen Beschäftigung mehrerer Schülerinnen oder Schüler mit einem 
Problem oder Projekt erwachsen und in eine individuelle besondere Lernleistung münden. 

(4) Für die Bewertung der besonderen Lernleistung wird ein Bewertungsausschuss nach Maß-
gabe des § 15 Absatz 1 bis 4 gebildet. Ihm gehört eine Fachlehrkraft als Zweitgutachterin 
oder Zweitgutachter an. Diese Lehrkraft ist im Kolloquium Schriftführerin oder Schriftführer. 
Darüber hinaus kann dem Bewertungsausschuss die Hochschullehrkraft angehören, die 
die Erbringung der besonderen Lernleistung mit betreut hat. Sie nimmt mit beratender 
Stimme teil. In jedem Fall soll eine Hochschullehrkraft, die eine besondere Lernleistung mit 
betreut hat, einen Beurteilungsvorschlag formulieren, der in eine Bewertung nach Maß-
stäben der Hochschule mündet. Die Bestimmungen des § 12 gelten sinngemäß. Der 
Bewertungsausschuss stellt auch fest, ob die besondere Lernleistung oder wesentliche 
Teile von ihr nicht bereits anderweitig im Rahmen der Schule angerechnet worden sind. 

(5) Das Kolloquium vor dem Bewertungsausschuss findet zwei bis fünf Wochen nach Abgabe 
der Dokumentation statt, spätestens aber bis zur Bekanntgabe der Noten der schriftlichen 
Abiturprüfung. Es dauert 30 Minuten. 

(6) Die Bewertung der besonderen Lernleistung ergibt sich aus der schriftlichen Dokumenta-
tion und gegebenenfalls dem Produkt und der Präsentation im Kolloquium. Der Ausschuss 
bezieht den Beurteilungsbeitrag der Hochschullehrkraft bei der Notenfindung ein. Die 
Bewertung der schriftlichen Dokumentation wird dem Prüfling spätestens eine Woche vor 
dem Kolloquium mitgeteilt Die Teilnoten werden protokolliert, die Gesamtnote wird in freier 
Notenfindung ermittelt. 

(7) Die Note der besonderen Lernleistung wird der Schülerin oder dem Schüler unmittelbar 
nach der Beratung der Bewertungskommission im Anschluss an das Kolloquium mitgeteilt. 
Stellt die Bewertungskommission fest, dass die „besondere Lernleistung“ nicht selbst-
ständig angefertigt wurde, wird gemäß § 21 Absatz 3 verfahren. 
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